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Besondere Bedingungen für die große Anwartschaftsversicherung  
in der privaten Pflegepflichtversicherung (GANW-PPV)        - Stand: 1. Januar 2024 -  

 
 
1 Allgemeines 
 
Für die große Anwartschaftsversicherung gelten die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die private Pflegepflichtversicherung 
(MB/PPV 2024 und Tarif PV), soweit sie nicht durch nachstehende 
Bestimmungen geändert oder ergänzt werden. 
 
2 Voraussetzungen 
 
2.1 Versicherungsberechtigt sind Personen, die vorübergehend nicht 

in der privaten Pflegepflichtversicherung versicherungspflichtig 
sind. 

 
2.2 Die große Anwartschaftsversicherung kann nur in unmittelbarem 

Anschluss an die Beendigung der privaten Pflegepflichtversiche-
rung in dem in Nr. 2.1 genannten Fall abgeschlossen werden. Sie 
wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die große Anwart-
schaftsversicherung ist abgeschlossen, wenn der Versicherer 
schriftlich die Annahme des Antrages erklärt hat. 

 
2.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unver-

züglich Mitteilung zu machen, sobald Versicherungspflicht in der 
privaten Pflegepflichtversicherung eintritt. 

 
3 Beiträge 
 
3.1  Der Beitrag für die große Anwartschaftsversicherung ist ein Mo-

natsbeitrag. Er ist abhängig vom Alter zu Beginn der großen An-
wartschaft. Vereinbarte Beitragszuschläge zu der der großen An-
wartschaftsversicherung zugrunde liegenden privaten Pflege-
pflichtversicherung werden während der Dauer der großen Anwart-
schaft nicht erhoben. Erworbene Rechte aus der der großen An-
wartschaft zugrunde liegenden privaten Pflegepflichtversicherung 
werden beitragsmindernd angerechnet. 

 
3.2 Bei einer Änderung der Beiträge der der großen Anwartschaftsver-

sicherung zugrunde liegenden privaten Pflegepflichtversicherung 
gemäß § 8b MB/PPV 2024 werden die Beiträge für die Anwart-
schaftsversicherung mit Zustimmung des Treuhänders neu festge-
setzt. 

 
3.3  Kinder einer in der privaten Pflegepflichtversicherung oder in der 

großen Anwartschaftsversicherung versicherten Person, die we-
gen Einbeziehung in die Familienversicherung gemäß  
§ 25 SGB XI aus der privaten Pflegepflichtversicherung ausschei-
den, sind für die Dauer dieser Familienversicherung beitragsfrei in 
der großen Anwartschaft der versicherten Person mitversichert. 

 
3.4 Bei Wiederaufleben der der großen Anwartschaftsversicherung zu-

grunde liegenden privaten Pflegepflichtversicherung richtet sich 
der Beitrag der versicherten Person nach dem ursprünglichen Ein-
trittsalter unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Beitragsände-
rungen zuzüglich der vor Beginn der großen Anwartschaft eventu-
ell vereinbarten Beitragszuschläge. Hat jedoch die versicherte Per-
son ein Anrecht auf Limitierung des Beitrages gemäß § 8 Abs. 5 
MB/PPV 2024 bzw. Nr. 3b) der „Zusatzvereinbarungen für Versi-
cherungsverträge gemäß § 110 Abs. 2 und § 26a Abs. 1 SGB XI“, 
nach den „Zusatzvereinbarungen für Versicherungsverträge mit 
Versicherten im Basistarif gemäß § 193 Abs. 5 VVG“ oder den „Zu-
satzvereinbarungen für Versicherungsverträge mit Mitgliedern von 
Solidargemeinschaften gemäß § 110 Abs. 2 Satz 3 SGB XI“, so 
zahlt sie maximal den dann gültigen Höchstbeitrag. 

 
 
 

 
3.5 Endet die große Anwartschaftsversicherung, ohne dass vom Auf-

leben des Versicherungsschutzes Gebrauch gemacht wird, erlö-
schen alle erworbenen Rechte; eine Rückzahlung der Beiträge ist 
ausgeschlossen. 

 
4 Leistungen 
 
Für die Dauer der großen Anwartschaftsversicherung besteht  
– auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle – kein Anspruch auf 
Versicherungsleistungen. 
 
5 Ansprüche aus der großen Anwartschaftsversicherung 
 
5.1 Durch den Abschluss einer großen Anwartschaftsversicherung er-

wirbt die versicherte Person das Recht, beim Wiedereintreten der 
Versicherungspflicht in der privaten Pflegepflichtversicherung 
diese ohne erneute Gesundheitsprüfung in Kraft zu setzen.  

 
5.2 Die Zeit der großen Anwartschaftsversicherung wird auf den Lauf 

von Wartezeiten und Fristen angerechnet. 
 
5.3 Bei Umwandlung einer privaten Pflegepflichtversicherung, auf die 

die Zusatzvereinbarungen für Versicherungsverträge gemäß § 110 
Abs. 2 SGB XI Anwendung finden, in eine große Anwartschaft 
kommen bei Inkraftsetzen oder Wiederaufleben der privaten Pfle-
gepflichtversicherung diese Zusatzvereinbarungen zur Anwen-
dung. 

 
6 Ende der großen Anwartschaftsversicherung 
 
6.1 Kündigung 
 
6.1.1 Der Versicherungsnehmer kann die große Anwartschaftsversi-

cherung mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalen-
derjahres kündigen. Die Kündigung kann auf einzelne versi-
cherte Personen beschränkt werden. 

 
6.1.2 Der Versicherer verzichtet in der großen Anwartschaftsversiche-

rung auf das ordentliche Kündigungsrecht. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht blei-
ben unberührt. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Per-
sonen beschränkt werden. 

 
6.2 Sonstige Beendigungsgründe 
 
6.2.1 Mit Wiedereintritt der Versicherungspflicht in der privaten Pflege-

pflichtversicherung tritt diese an die Stelle der großen Anwart-
schaftsversicherung. Ab diesem Zeitpunkt sind die Beiträge ge-
mäß Nr. 3.4 zu entrichten. 

 
6.2.2 Die große Anwartschaftsversicherung endet mit dem Tod des 

Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben je-
doch das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung 
des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklä-
rung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versiche-
rungsnehmers abzugeben. Bei Tod einer versicherten Person 
endet insoweit die große Anwartschaftsversicherung. 

 
7 Änderung der Besonderen Bedingungen für die große Anwart-

schaftsversicherung  
 
Für eine Änderung der Besonderen Bedingungen für die große Anwart-
schaftsversicherung in der privaten Pflegepflichtversicherung gilt § 18 
MB/PPV 2024 entsprechend. 
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Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 


